	Beitragsordnung

Für eine zeitlich begrenzte Mitgliedschaft mit Verordnung für Rehabilitationssport

Die Krankenkassen fördern die Teilnahme am Rehabilitationssport für 50 Übungseinheiten. Die Mitgliedschaft im Verein ermöglicht Ihnen die Teilnahme an den Angeboten des Gesundheitssports und dem Gerätetraining  des Gesundheitssportvereins Mainze.V. 
Die Mitgliedschaft ist auf die Dauer der Verordnung begrenzt. Sie endet mit der 50. Übungseinheit bzw. spätestens nach 18 Monaten. Eine Abmeldung ist nicht erforderlich.

Die Höhe des Vereinsbeitrages beträgt € 10,- / Monat für Erwachsene und € 7,50 / Monat für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Der Einzug des Beitrages erfolgt durch monatliche Abbuchung des Betrages von Ihrem Konto.

Der Verein übernimmt die Abrechung mit der Krankenkasse.

Die Mitgliedschaft berechtigt zur Teilnahme an allen Gruppen (nach Verfügbarkeit)  und an allen Trainingsstätten des Vereins im Rahmen der 50 Übungseinheiten. Die Festlegung des Trainingsplans und der geeigneten Gruppenangebote erfolgt in Absprache mit den Sporttherapeuten .

	Rehabilitationssport 

Sportliche Betätigung und Training kann von 
den Krankenkassen als ergänzende Leistung zur 
Rehabilitation gefördert werden.

Die Gruppenangebote des Gesundheitssportvereins Mainz e.V. sind als Mitglied des BSV Rheinland-Pfalz e.V. von allen Kostenträgern anerkannt.

Entspannungsgymnastik, Wirbelsäulengymnastik 
und Funktionsgymnastik.

Rehabilitationssport kann von jedem
Arzt verordnet werden. Er ist nicht Teil des Heilmittelbudgets.

Nach Zustimmung durch die zuständige Krankenkasse 
Kann nach absprache mit einem Übungsleiter sofort mit dem Training begonnen werden.

Gerade nach einer Rehabilitation oder krankengymnastischen Behandlung stabilisiert der Reha-Sport durch das 
weiterführende Training den Behandlungserfolg, um eine drohende langfristige Behinderung zu verhindern.
Gesundheits-Sport

Selbstverständlich stehen allen Mitgliedern die Leistungen des Gesundheitssportvereins Mainz e.V. auch dann offen, wenn eine Förderung durch die Kassen nicht möglich ist. Für diese Mitglieder gelten die Konditionen der „Beitragsordnung unbegrenzte Mitgliedschaft“. 
Über weitere, aktuelle Angebote informieren wir Sie gerne.


	Einzugsermächtigung

Der Vereinsbeitrag beträgt € 10,-.pro Monat für Erwachsene

und € 7,50 pro Monat für Kinder und Jugendliche unter 18

Jahren.

Die Abbuchung erfolgt monatlich

Die Abbuchung soll, erstmalig im __________________

Und dann immer am 01. des Monats von folgendem Konto 

erfolgen:

Kontoinhaber __________________________________

Kontonummer _________________________________

Geldinstitut ___________________________________

BLZ _________________________________________

Bitte beachten Sie: Gebühren, welche bei der Rückbelastung von Lastschriften 

anfallen, müssen wir Ihnen in Rechnung stellen

Ort, Datum & Unterschrift des Kontoinhabers

______________________________________________




